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Artikel III-76 (ex-Artikel 107)

(1) Das Europäische System der Zentralbanken besteht aus der Europäischen
Zentralbank und den nationalen Zentralbanken.

(2) Die Europäische Zentralbank besitzt Rechtspersönlichkeit.

(3) Das Europäische System der Zentralbanken wird von den Beschlussorganen
der Europäischen Zentralbank, nämlich dem Rat und dem Direktorium der Europäischen
Zentralbank, geleitet.

(4) Die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken ist in dem
Protokoll über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der
Europäischen Zentralbank festgelegt.

(5) Die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6,
33.1.a und 36 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken können

a) entweder durch Europäische Gesetze, die nach Anhörung der Europäischen Zentral-
bank erlassen werden,

oder durch Europäische Gesetze des Rates, die auf Empfehlung der Europäischen
Zentralbank nach Zustimmung des Europäischen Parlaments und nach Anhörung der
Kommission erlassen werden,

geändert werden. *

(6) Der Rat erlässt die in den Artikeln 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3
der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken genannten Maßnahmen. Er
beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments

a) entweder auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Europäischen
Zentralbank

b) oder auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank und nach Anhörung der
Kommission.



Explanation:

* Bei Absatz 5 sollte der Aquis bzgl. der Verfahren zur Satzungsänderung
beibehalten werden.
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